
ten13. Die latente Kriminalität ist auf diesem Gebiet 
sicherlich bedeutend größer.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit ist gegenwärtig 
nicht eindeutig geregelt. Unter dem Gesichtspunkt der 
jetzigen und im Hinblick auf die künftige Regelung 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit ergeben sich 
folgende Probleme:
1. Die Abgabe einer wissentlich falschen eidesstatt
lichen Erklärung gern. § 5 Abs. 2 PatG über die Ur
heberschaft, das Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 2 Abs. 6 PatG (Wirtschaftspatent) oder über die Ab
tretung des Rechts an einer Erfindung kann eine straf
bare Handlung nach § 156 StGB sein. Eventuell kann 
auch eine Betrugshandlung, gegebenenfalls ein versuch
ter Betrug vorliegen.
Im Falle der vorsätzlichen Benutzung einer Erfindung 
entgegen den §§ 1, 2, 3 und 7 PatG ist die strafrecht
liche Verantwortlichkeit nach §§ 57 und 58 PatG zu prü
fen. Hierbei ist aber zu beachten, daß es sich um ein 
Antragsdelikt handelt.
2. Anders ist die Regelung in der Neuererverordnung. 
Nach § 2 NVO kann ein Neuerervorschlag sowohl eine 
schöpferische Leistung als auch den Vorschlag, ein 
solches schöpferisches Ergebnis der Arbeit eines ande
ren (einen Neuerervorschlag) einzuführen (Initiativ
vorschlag), zum Inhalt haben14. Beide Vorschläge wer
den völlig gleichwertig behandelt, und vom Einreicher 
wird über die Urheberschaft nicht wie im Patentrecht 
eine Erklärung verlangt, so daß kein Betrug vorliegt, 
wenn z. B. ein Werktätiger in einem Berliner Betrieb 
einen ihm bekannt gewordenen Neuerervorschlag aus 
einem Erfurter Betrieb zur Einführung vorschlägt, ohne 
diese Umstände zu erkennen zu geben. Diese, m. E. 
nicht befriedigende Regelung darf jedoch nicht so aus
gelegt werden, daß etwa damit alles erlaubt sei. So 
kann eine Betrugshandlung z. B. dann vorliegen, wenn 
ein Werktätiger aus dem in § 34 NVO genannten Per
sonenkreis (z. B. Ingenieure, wissenschaftliche Mit
arbeiter usw. in Forschungs- und Entwicklungsbüros) 
einen Vorschlag, den er wegen seiner Stellung im ar
beitsteiligen Produktionsprozeß nicht vergütet erhalten 
würde, durch einen anderen Werktätigen einreichen läßt 
und die Vergütung mit ihm teilt.
Jahrelanges Liegenlassen und Nichtbearbeiten von 
Neuerervorschlägen kann eine nach § 7 Abs. 1 Ziff. 2 
WStVO, vielfach auch wegen der Falschmeldungen 
über den Stand der Bearbeitung nach § 7 Abs. 1 Ziff. 1 
WStVO zu bestrafende Handlung sein.
Die vorgetäuschte Beteiligung eines Leiters (z. B. eines 
BfN-Leiters) an Neuerervorschlägen, um eine hohe Ver
gütung zu erhalten, kann eine unter § 263 StGB fallende 
Betrugshandlung sein.
Eine schwere Rechtsverletzung liegt vor, wenn z. B. 
ein Betriebsleiter eine Neuerermethode trotz Anwei
sung durch eine Industrieabteilung des Volkswirt
schaftsrates zur obligatorischen Einführung in seinem 
Betrieb (z. B. ohne genau zu prüfen bzw. prüfen zu 
lassen) nicht durchsetzt, sondern sogar die ihm über
mittelten positiven Ergebnisse ihrer Erprobung igno-

13 So wurde z. B. ein BfN-Leiter nach § 7 Abs. 1 Zlfl. 1 und 2. 
Abs. 2 WStVO verurteilt (Strafsache des Bezirksgerichts Karl- 
Marx-Stadt 1 BS 36/61), weil er u. a. mehrere Neuerervor
schläge entweder nicht oder erst nach Jahren bearbeitete, den 
Neuerern zustehende Vergütungen nicht voll auszahlte, sich 
der Form nach aus egoistischem Interesse an Neuerervorschlä
gen verschiedener Einreicher beteiligte und einen Neuerervor
schlag eines anderen vier Monate später unter anderer Bezeich
nung selbst einreichte. Dadurch fügte er Innerhalb einiger 
Jahre dem Betrieb und der Volkswirtschaft einen Schaden in 
Höhe von fast 300 000 MDN zu. Darüber hinaus ist ein großer 
politisch-ideologischer Schaden eingetreten; mehrere Werk
tätige des Betriebes wurden verärgert und sahen von der 
Einreichung weiterer Neuerervorschläge ab.
14 Vgl. Pogodda, „Spezielle Probleme der Vergütung bei der 
Nachnutzung von Neuerungen“, Erflndungs- und Vorschlags
wesen 1964, Heft 10, S. 475 f.

riert und dadurch verschuldet, daß der Betriebsplan 
nicht erfüllt wird und möglicherweise ein noch größerer 
Schaden eintritt (§ 7'WStVO).
Nicht eindeutig geregelt ist auch die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit bei Unordnung, nachlässigem Verhal
ten und Schlamperei, als deren Folge große ökonomische 
Schäden eintreten können (z. B. nachlässige Bearbeitung, 
Realisierung und Durchsetzung von Neuerervorsdilägen 
und Erfindungen).
Die vorstehenden Ausführungen lassen m. E. erkennen, 
daß die jetzige strafrechtliche Regelung nicht mehr 
den heutigen Anforderungen entspricht15. Im neuen 
Strafgesetzbuch sollte die strafrechtliche Verantwort
lichkeit vor allem der staatlichen Leiter für Gesetzes
verletzungen auf dem Gebiet des Neuerer- und Erfin
derwesens differenziert geregelt werden. Zu diesem 
Zweck müßte aber auch noch eingehend untersucht 
werden, inwieweit mit der weiteren Durchsetzung des 
neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung 
der Volkswirtschaft strafrechtliche Maßnahmen über
flüssig werden könnten16. Dabei sollte beachtet werden, 
daß sich mit der Gewährung eines größeren mate
riellen Anreizes für die Ergebni&e technisch-schöpfe
rischer Arbeit die Möglichkeiten, Vermögensdelikte zu 
begehen, für labile, egoistische Menschen vergrößern. 
Vielfach wird die Meinung vertreten, daß es nicht er
forderlich sei, einen gesonderten Straftatbestand für 
die schuldhafte Herbeiführung von Schäden am Volks-
15 vgl. auch die in der UdSSR gültige VO über Entdeckungen. 
Erfindungen und Rationalisierungsvorschläge vom 24. April 
1959 (Fassung von 1963). Dort ist*bestimmt:

Ziff. 17
„Die Aneignung einer Urheberschaft, der Zwang zur Mit
urheberschaft, die Einschaltung von Personen als Mit
urheber, die nicht durch schöpferische Arbeit an einer Ent
deckung, einer Erfindung oder an einem Rationalisierungs
vorschlag mitgewirkt haben, die Bekanntgabe des Wesens 
einer Entdeckung, einer Erfindung oder eines Rationalisie
rungsvorschlags ohne Einwilligung des Urhebers vor Einrei
chung der Anmeldung, ziehen eine Verantwortung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen der Unionsrepubliken nach sich.“

Ziff. 18
„Bei bürokratischem Verhalten und bei Verzögerung der Be
arbeitung und Einführung von Erfindungen und Rationalisie
rungsvorschlägen, bei Nichtbeachtung der Bestimmung über 
die Benachrichtigung des Erfinders oder Rationalisators über 
die Benutzung seiner Erfindung oder seines Rationalisierungs
vorschlages, bei einer absichtlich falschen Berechnung der 
Einsparung oder bei absichtlich falscher Berechnung der Ver
gütung und bei Verzögerung der Vergütungszahlung an die 

'Urheber werden die Schuldigen nach den gesetzlichen Bestim
mungen der Unionsrepubliken zur Verantwortung gezogen.“ 

Zitiert nach EuV-Informationen in „Erfindungs- und Vor
schlagswesen“ 1964, Heft 11 und 12.
Von Interesse dürfte in diesem Zusammenhang auch die un
garische Regelung sein. Nach dem Strafgesetzbuch vom 
15. Dezember 1961 wird z. B. der Mißbrauch mit Erfindungen 
(§ 228), der Vertrieb von Produkten (Naturerzeugnissen) mit 
falschen Kennzeichen (§ 234) und die sog. Aneignung (§ 306) 
bestraft. Wegen Aneignung hat sich zu verantworten, wer 

„1. Geistesschöpfungen, Erfindungen, Neuerungen oder Ge
schmacksmuster einer anderen Person als seine eigenen aus
gibt und dadurch dem Berechtigten Schaden verursacht.
2. seine Stellung in einem volkseigenen Betrieb, in einem 
anderen staatlichen Wirtschaftsorgan oder in einer Genos
senschaft in der Form mißbraucht, daß er die Verwendung 
oder die Verwertung der Geistesschöpfung. Erfindung. Neue
rung oder des Geschmacksmusters einer anderen Person d;r- 
von abhängig macht, daß er an der Vergütung oder dem 
entstehenden Nutzen oder dem Gewinn auf Grund seiner 
Benennung als Miturheber oder auf andere Art beteiligt 
wird . . .“

Vgl. EuV-Informationen in „Erfindungs- und Vorschlagswesen“ 
1962, Heft 11.
16 Eine gesonderte Bedeutung in bezug auf die Verantwort
lichkeit hat auch die Risiko-Problematik. In dieser Arbeit 
können die damit zusammenhängenden arbeits-, neuerer-, 
straf- und zivilrechtlichen Probleme nicht behandelt werden: 
zu den strafrechtlichen Problemen vgl. „Wissenschaftliche Kon
ferenz über Grundfragen der Strafgesetzgebung“, NJ 1963 
S. 772 f.: Buchholz, „Probleme des Produktionsrisikos im Straf
recht (Buchbesprechung)“, Staat und Recht 1963. Heft 12. 
S. 2066 ff.; Dölle/L. Frenzei, „Grundsätzliche Probleme der Aus
arbeitung des neuen Strafgesetzbuches der DDR in der Period • 
des umfassenden Aufbaus des Sozialismus“, Staat und Red'. 
1964, Heft 1, S. 178 f.; Speckhardt/Buchholz u. a., „Probleme de" 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Wirtschaftsstraftaten“. 
Staat und Recht 1963, Heft 12, S. 1979 f.; L. Frenzei, Der strar- 
rechtliche Schutz des Lebens und der Gesundheit der Werk
tätigen während des Arbeitsprozesses und der Anwesenheit im 
Betrieb in der DDR, Dissertation, Potsdam-Babelsberg 1958. 
S. 153 ff., bes. S. 189 ff.; Rudelt/Kaiser/Spangenberg. „Zur 
Rechtsprechung in Fällen der materiellen Verantwortlichkeit 
von Werktätigen“, NJ 1964 S. 687 ff., insb. S. 690.
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